
KG-Ref.AF Carus

Kosten im Zivilprozess
Kost18

Aktenzeichen Ihrer Akte: 2 C 355/23  Müller . / . Schulz

Es ist ein Betrag von 50,00 EUR an den Prozessbevollmächtigten Herrn Rechtsanwalt Roland 

Krause, Meineckestraße 20, 10719 Berlin, zu erstatten.

Kontoverbindung:

IBAN DE54 1005 0000 2345 6789 12

Berliner Sparkasse

Aktenzeichen des Rechtsanwalts: PB-23-445



Kassenanordnung  EGStB 
KLB 

 

Nr.  
 

für die Solländerung oder Zurückzahlung von Kosten   

Landgericht Berlin  HJ2023 0614-11101 

 
Gesch.-Nr.  Sache:  

 
1 Empfänger Name, Vorname, Beruf, Anschrift, Geschäftszeichen 

 

   

  IBAN/Bank/BIC 

 
   Zahlung erfolgt an Prozessbevollmächtigten. 

 

2 Betrag        
 

3 In der Sachakte sind 
entrichtet/verrechnet: 

                               

 

 

 

5 Begründung der Soll- 
änderung oder Rück- 
zahlung 

 Nicht verbrauchter Vorschuss, 

Doppelzahlung 

 
 Berichtigte Kostenrechnung 

Summe 
Kosten 

Überschuss 
 

 

 

 
 

Sachlich richtig und rechnerisch 
richtig. 
Der Erlass der Kassenanordnung ist auf  
der Urschrift der Kostenrechnung vermerkt. 
Durchschrift der Kassenanordnung ist zu  
den Akten genommen. 
 

10179 Berlin,  
 
 
 
 

 
 

*Bescheinigung 
 

Die Angaben zu Nr. 3 über die Entrichtungsart 
und Beträge sind richtig. 

 
 

Berlin,  
 
                                                    
 

(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

Eingangsstempel der 
Kosteneinziehungsstelle der Justiz 

 

Von den zu Nr. 4 angegebenen Beträgen sind: Vfg. 
  
eingegangen  EGStA-Nr.        

 „       zurückzuzahlen             

 „       Im Soll vermindern bei: 

 „        
 

 Summe        

    

nicht eingegangen KSB-Nr.       KSB-Nr.               

 „       „              

 „       „              

 „          

  Summe       Berlin,         
 

     

                        (Sachbearbeiter)  (Kasenleiter/Sachbearbeiter) 
 

 
 
 

Kost 18   An die 

Kassenanordnung für die Solländerung oder Zurückzahlung von Kosten  Kosteneinziehungsstelle der Justiz 

4 Bei der  
Kosteneinziehungsstelle 
der Justiz stehen zum Soll 

  

das 
Haushaltsjahr!!

KG-Ref.AF Carus

2 C 355/23

X

das gerichtl. 
Aktenzeichen

das bearbeitende 
Gericht

IBAN DE54 1005 0000 2345 6789 12

Krause, Roland, Rechtsanwalt, Meineckestr. 
20, 10719 Berlin, AZ: PB-23-445

Müller ./. Schulz
Parteien



KG-Ref.AF Carus

Kosten im Zivilprozess
Kost18

Aktenzeichen Ihrer Akte: 2 C 355/23  Müller . / . Schulz

Es ist ein Betrag von 50,00 EUR an den Prozessbevollmächtigten Herrn Rechtsanwalt Roland 

Krause, Meineckestraße 20, 10719 Berlin, zu erstatten.

In der Akte sind folgende Zahlungen ersichtlich:

EGSTA-Nr. 123456 über 280,00 EUR

Die Gerichtskosten belaufen sich auf 230,00 EUR.



KG-Ref.AF Carus

Kassenanordnung  EGStB 
KLB 

 

Nr.  
 

für die Solländerung oder Zurückzahlung von Kosten   

Landgericht Berlin  HJ2023 0614-11101 

 
Gesch.-Nr.  Sache:  

 
1 Empfänger Name, Vorname, Beruf, Anschrift, Geschäftszeichen 

 

   

  IBAN/Bank/BIC 

 
   Zahlung erfolgt an Prozessbevollmächtigten. 

 

2 Betrag        
 

3 In der Sachakte sind 
entrichtet/verrechnet: 

                               

 

 

 

5 Begründung der Soll- 
änderung oder Rück- 
zahlung 

 Nicht verbrauchter Vorschuss, 

Doppelzahlung 

 
 Berichtigte Kostenrechnung 

Summe 
Kosten 

Überschuss 
 

 

 

 
 

Sachlich richtig und rechnerisch 
richtig. 
Der Erlass der Kassenanordnung ist auf  
der Urschrift der Kostenrechnung vermerkt. 
Durchschrift der Kassenanordnung ist zu  
den Akten genommen. 
 

10179 Berlin,  
 
 
 
 

 
 

*Bescheinigung 
 

Die Angaben zu Nr. 3 über die Entrichtungsart 
und Beträge sind richtig. 

 
 

Berlin,  
 
                                                    
 

(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

Eingangsstempel der 
Kosteneinziehungsstelle der Justiz 

 

Von den zu Nr. 4 angegebenen Beträgen sind: Vfg. 
  
eingegangen  EGStA-Nr.        

 „       zurückzuzahlen             

 „       Im Soll vermindern bei: 

 „        
 

 Summe        

    

nicht eingegangen KSB-Nr.       KSB-Nr.               

 „       „              

 „       „              

 „          

  Summe       Berlin,         
 

     

                        (Sachbearbeiter)  (Kasenleiter/Sachbearbeiter) 
 

 
 
 

Kost 18   An die 

Kassenanordnung für die Solländerung oder Zurückzahlung von Kosten  Kosteneinziehungsstelle der Justiz 

4 Bei der  
Kosteneinziehungsstelle 
der Justiz stehen zum Soll 

  

50,00 EURSumme die 
ausgezahlt wird

X
EGSTA-Nr. 123456 Bl. xx der Akte

280,00 EUR

280,00 EUR
230,00 EUR

50,00 EUR

Datum, 
Unterschrift, 

Dienstbezeichnung

Datum, Unterschrift, 
Dienstbezeichnung
eines bezeugenden 

Kollegen



Kassenanordnung  EGStB 
KLB 

 

Nr.  
 

für die Solländerung oder Zurückzahlung von Kosten   

Landgericht Berlin  HJ2023 0614-11101 

 
Gesch.-Nr.  Sache  

 
1 Empfänger Name, Vorname, Beruf, Anschrift, Geschäftszeichen 

 
   
  IBAN/Bank/BIC 

 
   Zahlung erfolgt an Prozessbevollmächtigten. 

 

2 Betrag        
 

3 In der Sachakte sind 
entrichtet/verrechnet: 

  

 

 
 

5 Begründung der Soll- 
änderung oder Rück- 
zahlung 

 Nicht verbrauchter Vorschuss, 

     Doppelzahlung 

 
 Berichtigte Kostenrechnung 

Summe 
Kosten 

Überschuss 
 

 

 
 

 

Sachlich richtig und rechnerisch 
richtig. 
Der Erlass der Kassenanordnung ist auf  
der Urschrift der Kostenrechnung vermerkt. 
Durchschrift der Kassenanordnung ist zu  
den Akten genommen. 
 

10179 Berlin,  
 
 
 

 

*Bescheinigung 
 

Die Angaben zu Nr. 3 über die Entrichtungsart 
und Beträge sind richtig. 

 
 

Berlin, 
 
 
 

(Unterschrift und Amtsbezeichnung) 

Eingangsstempel der 
Kosteneinziehungsstelle der Justiz 

 

Vfg. 
 
1a) Vermerk 
 
  
gezahlt sind:     EUR 
zuviel gezahlt sind:      EUR 
 
Erstattung an                                  Bl.            veranlasst: siehe oben. 
 
1b) Der Geschäftsstelle zur Bescheinigung der in Spalte 3) angegebenen Beträge. 
 
2)   Reinschrift nach Muster Kost 19 gemäß KR Blatt       fertigen und mit Urschrift der Kost 18 zur 
Kosteneinziehungsstelle der Justiz senden. 
 
 
Berlin  
 
 
 
Justizsekretär/in

4 Bei der  
Kosteneinziehungsstelle 
der Justiz stehen zum Soll 

  

KG-Ref.AF Carus

280,00 EUR

50,00 EUR

RA Krause
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